
Ein Angebot für 
Schülerinnen und Schüler

Schulbegleitung
nach SGB VIII §35a

Unterstützung zur 
Bewältigung der 
Anforderungen 
im Schulalltag

Im Landkreis Schwäbisch Hall wird 
die Schulbegleitung durch drei 

Träger der Jugendhilfe geleistet.

AWO Soziale Dienste gGmbH 
Schwäbisch Hall
Mohrenstrasse 9
74523 Schwäbisch Hall
Telefon: 0791/97004-25
Tanja.Knupfer@awo-sha.de

Evangelische Jugendhilfe 
Friedenshort GmbH  
Blockgasse 8
74523 Schwäbisch Hall
Telefon 0791-20499765
regionsued.sha.fd@jhfh.friedenshort.de

St. Raphael 
Kinder- und Jugendhilfe
Marktstraße 2
74579 Fichtenau
Telefon: 07962/71284-25
schulbegleitung@straphael.de

Der Weg der Schulbegleitung

Kommen Eltern und Schule gemeinsam zum 

Entschluss, dass Schulbegleitung eine hilfreiche 

und sinnvolle Unterstützung für den Schüler / die 

Schülerin darstellt, sind folgende Schritte nötig:

1. Beratung durch das Jugendamt

2. Gutachten eines Kinder- und Jugendpsychiaters 

nach §35a SGB VIII

3. Stellungnahme der Schule und des Schulamtes

4. Antragstellung beim Jugendamt 
(Sozialpädagogische Diagnostik, Erhebung des 

Hilfebedarfes und fachliche Einschätzung insbesondere bzgl. 

der Teilhabebeeinträchtigung durch zuständigen Mitarbeiter 

des Allgemeinen Sozialen Dienstes)

5. Bewilligung durch das Jugendamt als Kostenträger 

für die Schulbegleitung nach §35a SGB VIII

6. Anfrage durch das Jugendamt bei den drei 

möglichen Trägern bzgl. Übernahme der 

Schulbegleitung

7. Kontaktaufnahme durch den übernehmenden 

Träger (zuständige Fachanleitung)

Ÿ Kennenlernen der Familie

Ÿ Personalsuche

Ÿ Abstimmung mit Sorgeberechtigten und der 

betreffenden Schule

8. Start der Schulbegleitung / Hilfeplangespräch

Im Verlauf der Schulbegleitung findet ein 

regelmäßiger Austausch zwischen allen Beteiligten 

statt. In der Regel wird der Bedarf jährlich in einem 

Gespräch zur Hilfeplanfortschreibung überprüft.
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Weitere Informationen

Die Ziele, die mit Unterstützung einer 

Schulbegleitung erreicht werden sollen, 

orientieren sich am individuellen Bedarf des 

Schülers / der Schülerin. 

Für die Arbeit der Schulbegleitung ist eine 

kontinuierliche und konstruktive Zusammenarbeit 

aller Beteiligten nötig.

Der Umfang und die Ausgestaltung der 

Schulbegleitung werden im Hilfeplan mit dem 

Jungen Menschen, den Sorgeberechtigten, dem 

zuständigen Jugendamt, der Schule und dem 

Träger festgelegt.

Die Träger sind für die fachliche Beratung der 

SchulbegleiterInnen verantwortlich. Es werden 

regelmäßig Fallberatungen und verschiedene 

Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt. 

Sorgeberechtigte können sich bei Fragen 

jederzeit an die jeweiligen Fachanleitungen 

wenden.

Wer erhält Schulbegleitung?

Die Schulbegleitung richtet sich an Kinder und 

Jugendliche, die fachärztlich diagnostiziert (§35a 

SGB VIII) eine individuelle Unterstützung 

benötigen. Ist die Teilhabe am Unterricht und am 

Schulalltag mit seinen vielfältigen 

Herausforderungen nicht allein über die 

Ressourcen der Schule zu gewährleisten, kann 

Schulbegleitung eine sinnvolle Ergänzung sein. 

Folgende Gründe können eine 

Schulbegleitung notwendig machen:

Ÿ Störungsfeld Autismus-Spektrum

Ÿ sonstige Wahrnehmungsstörungen z.B. ADS / 

ADHS

Ÿ andere seelische Störungen

Schulbegleitung ist in allen Schulformen möglich.

Ÿ Begleitung während des Unterrichtes

Ÿ individuelle Motivation für eine konzentrierte 

Mitarbeit

Ÿ Strukturierung der Lernzeiten, Unterstützung 

bei der Arbeitsorganisation und Verwendung 

von Arbeitsmaterialien

Ÿ Verdeutlichung der Arbeitsanweisungen der 

Lehrkräfte

Ÿ Förderung der sozialen und emotionalen 

Integration

Ÿ Unterstützung bei der Herstellung und 

Vertiefung von Kontakten zu Mitschülern

Ÿ Anleitung zur Konfliktprävention, 

Unterstützung in Krisensituationen

Ÿ Förderung der Fähigkeit, eigene Gefühle 

auszudrücken und Gefühlszustände bei 

anderen zu erkennen

Ÿ Emotionale Unterstützung zur Förderung der 

Persönlichkeitsentwicklung

Ÿ Aufbau von Eigenkontrolle und 

Eigenverantwortung

Ÿ Anleitung zur Eigenständigkeit

Aufgaben und Ziele 
einer Schulbegleitung


